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Allgemeines zur Gesundheitsversorgung

In Marokko gibt es sowohl ein 
öffentliches als auch ein privates 
Krankenversicherungssystem.

Öffentliche Versicherung: Seit der Rede 
Seiner Majestät König Mohammed 
VI. über den Beginn des Prozesses zur 
Verallgemeinerung der Sozialversicherung 
für alle MarokkanerInnen im Jahr 2020 
sieht die Strategie der Regierung die 
Verallgemeinerung der obligatorischen 
Krankenversicherung (AMO) vor. Die 
obligatorische Krankenversicherung 
unterstützt Anspruchsberechtigte 
und ihre Familienangehörigen bei 
der medizinischen Versorgung 
aufgrund einer Krankheit oder eines 
Unfalls und deckt auch die Kosten für 
Mutterschaftsfürsorge und Rehabilitation 
ab. Die AMO deckt die Gebühren für 
Tests, Radiologie, Medikamente und 
Mundhygiene ab andere bieten ein 
breiteres Leistungsspektrum als zuvor. 
MarokkanerInnen, die im Rahmen von 
RAMED unterstützt wurden, profitieren 
automatisch von der obligatorischen 
Krankenversicherung „AMO“, und ihre 
Beiträge werden von der Regierung 
bezahlt. Bis Ende September 2022 
profitieren fast 79,8 % der Marokkaner von 
der Krankenversicherung. Der Nationale 
Fonds der Sozialhilfeorganisationen 
sorgt direkt für die Einziehung der 
Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge 
und die Rückerstattung bzw. die 
vollständige Deckung der garantierten 
Leistungen; im Allgemeinen ist CNOPS 
für die grundlegende obligatorische 
Krankenversicherung verantwortlich.

Privatversicherung: In Marokko gibt es 
mehrere private Krankenversicherungen. 

Jede Versicherung hat ihre eigenen 
Anforderungen und Anmeldeverfahren.
Einige Beispiele:

• AXA-Versicherung: www.axa.ma
• SAHA-Versicherung:  www.

sahamassurance.ma
• Allianz Chifae: www.allianz.ma

Verfügbarkeit  medizinischer 
Einrichtungen und Ärzte
Im Vergleich zu den Vorjahren ist die 
Zahl der medizinischen Fachkräfte in 
Marokko erheblich gestiegen, tatsächlich 
lag sie im Jahr 2022 bei rund 13.682 
im Vergleich zu 11.848 medizinischen 
Fachkräften im Jahr 2018. Diese Zahl 
umfasst 3.494 AllgemeinmedizinerInnen, 
9.402 FachärztInnen und 596 
ZahnärzteInnenund 190 Apotheker, nach 
Angaben des Gesundheitsministeriums. 
Die Verteilung nach Regionen zeigt, 
dass diese Fachkräfte hauptsächlich in 
Casablanca konzentriert sind, wo ihre Zahl 
3.623 beträgt, gefolgt von den Regionen 
Fès-Meknès (2.290), Marrakesch-
Safi (1.944) und Rabat-Salé-Kénitra 
(1.819). Unter den Fachärzten gibt es in 
Marokko etwa 563 KinderärztInnen, 639 
GynäkologInnen, 466 AnästhesistInnen 
und Beatmungsgeräte, 496 
RadiologInnen, 972 KardiologInnen, 301 
NephrologInnen, 257 PsychiaterInnen 
und 240 UrologInnen. Leider gibt es 
in Marokko nur 9 OnkologInnen und 2 
ÄrztInnen für Biophysik in öffentlichen 
Gesundheitseinrichtungen.

Zugang zu medizinischen Einrichtungen

Zunächst müssen sich Patienten unter 
Vorlage seines Personalausweises an die 
nächstgelegene medizinische Einrichtung 
wenden. Je nach medizinischer 
Situation können Patienten dann an 

andere einschlägige medizinische 
Einrichtungen überwiesen werden. Der 
Patient muss entweder seine AMO-
Immatrikulationsnummer oder andere 
Krankenversicherungsnachweise 
vorlegen. In den öffentlichen 
Einrichtungen muss der Patient einen 
Termin vereinbaren. Die Wartezeit kann 
angesichts des hohen Drucks und des 
Mangels an Ressourcen manchmal sehr 
lang sein. In privaten medizinischen 
Einrichtungen erfolgt die Aufnahme bei 
leichten Fällen sofort und bei schweren 
und kritischen Fällen gegen eine Kaution. 

 
Verfügbarkeit und Kosten von 
Medikamenten

Rückkehrerende können sich online 
über die Verfügbarkeit und die Preise 
von Medikamenten in Marokko 
informieren, indem sie die folgenden 
Websites besuchen: www.pharmacie.
ma oder www.medicament.ma 
Die meisten Medikamente, die 
nicht allgemein erhältlich sind, 
können in einer Apotheke bestellt 
werden. Rückkehrende müssen eine 
entsprechende ärztliche Verschreibung 
vorlegen. Um Verzögerungen bei 
der Behandlung zu vermeiden, ist es 
ratsam, dass die Rückkehrende die 
für drei bis sechs Monate benötigte 
Menge an Medikamenten mitbringen.   

Zugang für Rückkehrende

Voraussetzungen:  
Marokkaner, die im Besitz eines 
Personalausweises sind, können die 
öf fentlichen Gesundheitsdienste 
in Anspruch nehmen. Die AMO 
steht ArbeitnehmerInnen, die dem 
Sozialversicherungssystem unter-
liegen und seit der Einführung der 
AMO nicht krankenversichert waren, 
freiwilligen Leistungsempfängern, 
Fischern und Rentenempfängern 
of fen. Familienangehörige des 
Anspruchsberechtigten können 
ebenfalls in den Genuss der mediz-
inischen Versorgung kommen.
Freiwil l ig Versicher te leisten 
einen Beitrag zur AMO in Höhe 
von 4,52 % des Referenzgehalts. 
 
Registrierung:  Um sich bei der AMO als 
freiwilliger Begünstigter anzumelden, 
muss der Rückkehrer ein Formular vor-
legen, dem die folgenden Dokumente 
beigefügt sind:
• Eine Kopie des nationalen 

Personalausweises CIN
• Lebensbescheinigung, die nicht 

älter als 3 Monate ist
• Kopie des CNSS-Ausweises
• Dokument, das beschein-

igt, dass der Begünstigte kein 
Arbeitnehmer mehr ist, aus-
gestellt von seinem früheren 
Arbeitgeber oder ein Dokument 

Erforderliche Dokumente: 
Rückkehrende müssen den 
Personalausweis vorlegen und in 
öffentlichen Krankenhäusern eine AMO-
Immatrikulationsnummer angeben. 
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Allgemeines zum Arbeitsmarkt

Nach Angaben der Hohen 
Planungskommission (HCP) hat die natio-
nale Wirtschaft im Jahr 2022 150 000 
Arbeitsplätze geschaffen, aber etwa 174 
000 in der ländlichen Wirtschaft verloren.  
Nach den kürzlich von der HCP veröffen-
tlichten Zahlen entfallen die meisten 
der geschaffenen Arbeitsplätze auf den 
Dienstleistungssektor (164 000). Es folgt 
der Industriesektor (28 000), während 
in der Land- und Forstwirtschaft sowie 
der Fischerei 215 000 Arbeitsplätze 
verloren gingen. Trotz des Verlustes 
von Arbeitsplätzen in einigen Sektoren 
ist es wichtig festzustellen, dass die 
Arbeitslosenquote gesunken ist. Sie 
lag nämlich bei 12,3 % gegenüber 
11,8 % in der letzten Statistik. Der 
Anteil der arbeitslosen Bevölkerung 
beträgt 17,2 % bei den Frauen, 18,6 % 
bei den Hochschulabsolventen und 
32,7 % bei den jungen Menschen 
im Alter von 15 bis 24 Jahren.  
 
Arbeitssuche

Die Nationale Agentur für die Förderung 
von Beschäftigung und Qualifikationen 
(ANAPEC) ist die einzige öffentliche 
Einrichtung, die Stellenangebote und 

-nachfragen verwaltet: 

• Arbeitsvermittlung oder Mediation
• Beratung und Informationen 

für Rückkehrende finden Sie in der 
Liste aller ANAPEC-Agenturen unter 
folgendem Link: www.anapec.org   

Für die Anmeldung bei der ANAPEC-
Agentur sind folgende Dokumente 
erforderlich: 

• Nationaler Personalausweis;

• Originaldiplome oder beglaub-
igte Kopien von mindestens einem 
Schulabschluss oder einem berufli-
chen Qualifikationsnachweis;

• Arbeitszeugnisse, die eine dreijäh-
rige Berufserfahrung bescheinigen, 
insbesondere für Nicht-Absolventen;

• Lebenslauf

Über Arbeitsmöglichkeiten können sich 
Rückkehrende informieren:  

• www.anapec.org 
• www.alwadifa-maroc.com 
• www.tectra.ma
• www.dekra-services.ma
• www.rekrute.com
• www.manpower-maroc.com 
• https://www.brainman.ma 
• www.emploi.ma
• www.tanmia.ma

Unterstützung bei Arbeitslosigkeit 

Beschäftigte des privaten Sektors, die 
ihren Arbeitsplatz verloren haben, können 
jetzt die Arbeitslosenunterstützung 
(IPE) in Anspruch nehmen. Um die IPE 
in Anspruch nehmen zu können, muss 
der Arbeitnehmer in den letzten 36 
Monaten vor seiner Arbeitslosigkeit 780 
Tage lang Gehaltszahlungen geleistet 
haben, davon 260 Tage in den letzten 12 
Monaten vor der Arbeitslosigkeit. Auch 
die IPE kann nur von Arbeitnehmern in 
Anspruch genommen werden, die ihren 
Arbeitsplatz unfreiwillig verloren haben. 
Die Zulage wird auf der Grundlage des 
Durchschnitts der letzten 36 Monate 
vor dem Verlust des Arbeitsplatzes 
berechnet und darf einen monatli-
chen Betrag in Höhe von 70 % dieses 
Durchschnittsgehalts nicht überschreiten.  
SMIG: Das SMIG ist das garantierte 

interprofessionelle Mindestgehalt. 
Ab September 2022 gelten in Marokko 
die gesetzlichen Mindestlöhne (SMIG): Im 
Bereich der Industrie, des Handels und der 
freien Berufe beträgt der SMIG stündlich 
15,55 MAD / Stunde. Der monatliche SMIG 
i in Marokko beträgt rund 2970,05 MAD, 
während der SMAG 2193,62 MAD beträgt. 
Der IPE-Empfänger kann auch von einem 
Vorstellungsgespräch bei ANAPEC und 
den von dieser Agentur organisierten 
Workshops zur Arbeitssuche profitieren. 
Er kann von der ANAPEC an das OFPPT 
(Office de la Formation Professionnelle 
et de la Promotion du Travail) ver-
wiesen werden, um von möglichen 
Weiterbildungen/Berufsausbildungen 
zur Wiedereingliederung in 
den Arbeitsmarkt zu profitieren.  
 

Aus- und Weiterbildung

Das OFPPT (Office de la Formation 
Professionnelle et de la Promotion du 
Travail) bietet jungen MarokkanerInnen 
im Allgemeinen verschiedene 
Schulungen an. Die Ausbildungen 
sind je nach Fachrichtung, Niveau und 
Ausbildungsmethode in Module unter-
teilt. Die Dauer, die Modalitäten, die 
Niveaus, die Kurse und die Zeitpläne 
werden vom OFPPT in Übereinstimmung 
mit den geltenden Vorschriften fes-
tgelegt; die Aufschlüsselung der 
Ausbildungsprogramme sowie die 
Bewertungsverfahren werden in den 
Ausbildungsstätten ausgehängt, um 
die Auszubildenden zu informieren. Die 
Auszubildenden sind verpflichtet, alle in 
den Programmen vorgesehenen Kurse zu 
besuchen.  Weitere Informationen über die 
verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten 

finden Sie unter www.ofppt.ma. Es gibt 
auch einige private Einrichtungen, die 
Ausbildungen in verschiedenen Bereichen 
wie Friseurhandwerk, Schreinerei, 
Gastronomie und Näherei anbieten.

Zugang für Rückkehrende

Voraussetzungen:  
Für die Rückkehrenden gibt es 
keine besonderen Ver fahren.  
 
Registrierung:  Es hängt von der 
jeweiligen Agentur/Struktur oder 
Organisation und den Kriterien 
der Stellenausschreibung ab.  
 
Erforderliche Unterlagen:
Rückkehrende müssen den 
Personalausweis, den Strafregister-
auszug, Zeugnisse und Diplome 
vorlegen, je nach Stelle/Ausbildung 
und den Anforderungen, die gestellt 
werden.
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Zugang für Rückkehrende

Voraussetzungen:  Für die Rückkehrer 
gibt es keine besonderen Verfahren.  
 
Erforderliche Dokumente: Wie alle 
Marokkaner können Rückkehrer eine 
Immobilie mieten oder kaufen, indem 
sie einen Kauf- oder Mietvertrag 
unterzeichnen, dessen Bedingungen 
sie mit dem Vermieter vereinbaren. 
Häufig werden sie aufgefordert, eine 
Arbeitsbescheinigung vorzulegen.

Allgemeines zum Wohnungswesen

Eine vorübergehende Unterkunft 
kostet im Durchschnitt zwischen 250 
EUR und 350 EUR (je nach Stadt/
Ort, Größe der Wohnung, Anzahl der 
Zimmer...). Außerdem muss man mind-
estens eine Monatsmiete und eine 
Monatskaution hinterlegen, um einen 
Mietvertrag unterzeichnen zu können. 
In einigen Fällen ist es erforder-
lich, einen Vermittler oder eine 
Immobilienagentur mit dem 
gleichen Betrag wie die Miete zu beauf-
tragen, um das Verfahren zu erleichtern. 
 
Wohnungssuche

Die wichtigsten Möglichkeiten, 
eine Unterkunft zu finden, sind: 
Ein Maklerbüro. Es gibt mehrere davon in 
jeder Stadt des Königreichs. Die Adressen 
und Namen der Agenturen finden Sie auf 
der Website “page jaune”: www.pj.ma sowie 
www.telecontact.ma. Die BürgerInnen 
müssen Gebühren an die Agentur zahlen.  
Zeitungen und Zeitschriften (Le Matin, 
Le Journal, TelQuel). Websites, wie: www.
marocannonces.com www.avito.ma, 
www.sarouty.ma , www.mubawab.ma 
  
 
Soziales Wohnungswesen

Im Rahmen der Umsetzung der 
Regierungspolitik zur Förderung des 
sozialen Wohnungsbaus hat Marokko 
zwei Garantiefonds eingerichtet, um 
Bankdarlehen zu günstigen Konditionen 
für Bedienstete des öffentlichen Sektors 
und für Personen mit geringem und/
oder unregelmäßigem Einkommen 
zu sichern.  Im Rahmen des Zentralen 
Garantiefonds (CCG) kann der FOGARIM 
Bevölkerungsgruppen mit niedrigem oder 

unregelmäßigem Einkommen den Zugang 
zu einem Kredit garantieren. Dieser wird 
von Banken für die Finanzierung des 
Erwerbs von Wohnraum bereitgestellt.  
 
Antragstellende:

• müssen eine einkommensschaffende 
Tätigkeit ausüben

• dürfen kein Haus in der Wilaya oder 
der Provinz besitzen in der sich die 
zu erwerbende oder zu bauende 
Wohnung befindet

Für Begünstigte des Programms Habitat 
Threatening Ruin (HMR) gilt diese 
Bedingung nicht. Sie dürfen zuvor kein 
von einem staatlichen Fonds garantiertes 
Wohnungsbaudarlehen oder eine staatli-
che Zinsverbilligung erhalten haben.  Die 
Einreichung des Antrags erfolgt über die 
vom Antragsteller gewählte Bank, die 
Häuser im Wert von bis zu 100.000 EUR 
kauft oder baut.  

FOGALOGE hingegen ist eher auf 
die Mittelschicht und im Ausland 
lebende Marokkaner ausgerichtet.  
 
Förderungswürdigkeit: Dieser Fonds kann 
von marokkanischen Staatsangehörigen 
in Anspruch genommen werden, 
die im öffentlichen oder privaten 
Sektor des CNSS arbeiten oder selb-
ständig sind, sowie von im Ausland 
lebenden Marokkanern, die die gleichen 
Kriterien wie bei FOGARIM erfüllen.   
Die Einreichung des Antrags erfolgt über 
die vom Antragsteller selbst gewählte Bank. 

Weitere Informationen zu den oben 
genannten Programmen finden Sie 
auf den nachstehenden Websites:  
 

F O G A R I M :  h t t p : / / w w w. c c g .
m a / f r / v o t r e - p r o j e t / f o g a r i m  
FOGALOGE: http://www.ccg.ma/fr/
votre-projet/fogaloge

Photo: Unsplash 2019/ Kyriacos Georgiou
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Allgemeines zum Sozialsystem

Das marokkanische Wohlfahrtssystem 
umfasst ein formelles Sozialversicherungs-
system und eine V ielzahl von 
Sozialhilfeprogrammen. Eine formelle 
soziale Absicherung gibt es für die Armen 
nicht und für die Mittelschicht nur selten. 
Zu den Sozialhilfeprogrammen, die 
sowohl vom Staat als auch von privaten 
Einrichtungen verwaltet und finanziert 
werden, gehören Lebensmittelversorgung, 
Ernährungsprogramme, Beschäftigungs- 
und Ausbildungsprogramme. Das 
marokkanische Sozialschutzsystem gilt 
für alle Beschäftigten im öffentlichen und 
privaten Sektor. Es bietet den Betroffenen 
Schutz im Falle von Arbeitslosigkeit, 
Krankheit, Mutterschaft, Invalidität, 
Alter und Tod und gewährt auch 
Familienleistungen.  

Die für die Verwaltung des Systems der 
Erwerbstätigen zuständigen Stellen sind 
je nach Berufszweig unterschiedlich:  
Die Nationale Sozialversicherungskasse 
(CNSS) verwaltet das private System. 
Der Nationale Fonds für Organisationen 
der sozialen Sicherheit (CNOPS) verwaltet 
die Krankenversicherung für das 
öffentliche System und für Studenten.  
Die Rentenversicherung wird von der CMR 
verwaltet. Der marokkanische Rentenfonds 
(CMR) ist eine öffentliche marokkanische 
Einrichtung, die für die Verwaltung der 
Rentenpläne für die im öffentlichen 
Sektor tätigen Marokkaner zuständig ist. 
 
ArbeitgeberInnen sind verpflichtet dem 
Nationalen Sozialversicherungsfonds 
(CNSS) spätestens 30 Tage nach Einstellung 
des ersten Arbeitnehmers beizutreten 
und die Anzahl der Arbeitstage 
ihrer Beschäf tigten zu melden. 

Für jeden Arbeitnehmer wird eine 
Registrierungskarte ausgestellt. Die 
Beschäftigten des öffentlichen Sektors 
müssen sich registrieren lassen, 
indem sie ihre Unterlagen bei ihren 
ArbeitgeberInnen einreichen und per 
Post an ihre Krankenkasse senden.  
Weitere Einzelheiten finden Sie unter: 
http://www.cnops.org.ma/ 

Jede versicherte Person hat das Recht, 
sich freiwillig zu versichern, wenn sie:  
mindestens 1.080 Tage (dreieinhalb Jahre 
bei regulärer Vollzeitbeschäftigung) in 
die Pflichtversicherung eingezahlt haben

Rentensystem

In Marokko gibt es mehrere Pensionsfonds, 
die das Rentensystem für die 800.000 
Rentner verwalten. Diese sind:

• “CNSS” für den privaten Sektor 
• “Caisse Marocaine de Retraite” (CMR) 

für Beamte  
• Caisse Nationale de Retraite et 

d’Assurance” (CNRA)  
• “Caisse Interprofessionnelle 

Marocaine de Retraite (CIMR) 
• K o l l e k t i v e s  S y s t e m  d e r 

Altersversorgung (RCAR
• Regelung der Zivilrenten (RPC

Die Höhe der Rente entspricht 50 % des 
durchschnittlichen beitragspflichtigen 
Monatsgehalts für etwa neun Jahre. Dieser 
Betrag wird für jede Versicherungsperiode 
(12 Monate) um ein Prozent erhöht, darf 
aber 70 Prozent des Durchschnittsgehalts 
nicht überschreiten.

Leistungen: 
Der monatliche Mindestbetrag der 
Rente ist auf 1000 MAD festgesetzt.  

Zugang für Rückkehrende 

Voraussetzungen: Für Rückkehrende 
gibt es keine besonderen Verfahren.  
 
Registrierung:  Für Personen, die frei-
willig nach Marokko zurückkehren, gibt 
es keine besondere Rente. Das normale 
Rentenalter in Marokko liegt bei 63 
Jahren. Eine freiwillige Pensionierung 
ist ebenfalls möglich, wenn bestimmte 
Kriterien erfüllt sind. Im Allgemeinen 
sind die Personen, die Anspruch auf 
eine Rente haben, bereits beruf-
stätig, und die Rente wird durch den 
Arbeitgeber sichergestellt. Diejenigen, 
die eine private Rentenversicherung 
abschließen möchten, müssen die von 
der gewählten Organisation festge-
legten Förderkriterien erfüllen. 

Für weitere Informationen: 
• www.cnss.ma
• www.cmr.gov.ma
• www.cnra.ma
• www.cimr.ma/
• www.rcar.ma/

Unterstützung für schutzbedürftige 
Personen

Die Regierung bietet eine Reihe 
von Programmen an, von denen 
besonders schutzbedürftige Gruppen 
von Rückkehrern profitieren können, 
wie z. B. Unterkünfte und spezielle 
Ausbildungszentren für unbegleitete 
Migrantenkinder und alleinstehende 
Frauen mit Kindern. Andere Programme 
zielen darauf ab, nachhaltige Aktivitäten 
für die sozioökonomische Integration 
dieser Gruppen zu schaffen, wie 
z.B. die AMO “Assurance Maladie 
Obligatoire” für schutzbedürftige 
Personen, die keiner obligatorischen 
Grundkrankenversicherung unterliegen 
und die die Voraussetzungen für die Inan-
spruchnahme dieser Regelung erfüllen. 
Die Anspruchsvoraussetzungen sind 
jedoch zweifach:
• Sie müssen nachweisen, dass sie 

weder als Versicherte noch als 
LeistungsempfängerIn  einer 
gesetzlichen Krankenversicherung 
angehören,  

• Sie müssen auf der Grundlage 
der Kriterien für die Anspruchs-
berechtigung je nach Wohnort 
(städtisch oder ländlich, siehe 
unten) feststellen, dass sie nicht über 
ausreichende Mittel verfügen, um die 
mit der Behandlung verbundenen 
Kosten zu tragen. 

Weitere Informationen: 
ht tps://www.cnss.ma/fr/content /
amo-assurance-maladie-obligatoire
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Zugang für Rückkehrende 

Voraussetzungen: Keine spezifischen 
Voraussetzungen für Rückkehrende.

R e g i s t r i e r u n g :  A b h ä n g i g 
von der bereits absolvier ten 
Ausbildung oder Bildungsgrad ist 
es notwendig die erforderlichen 
Zugangsvoraussetzungen zu erfüllen. 

Erforderliche Dokumente: Personal-
ausweis und Schulzeugnisse in 
Abhängigkeit von der Ausbildung, 
welche die Person anstrebt. 

Photo: Unsplash 2018/ Anni Spratt

Allgemeines zur Bildung 
Das marokkanische Bildungssystem 
umfasst Vorschul-, Grundschul-, 
Sekundarschul- und Hochschulbildung. 
Bildungsniveau und Alter:
• Kinderbetreuung, initiiert von eini-

gen privaten Investoren: bis zum 4. 
Lebensjahr

• Kindergarten: 4-6 Jahre
• Grundschule: 6-10 Jahre
• Mittel-/ Realschule: 12-15 Jahren
• Gymnasium/ Ausbildung: 15-18 

Jahre  
• Hochschulbildung: ab 18 Jahren
 
Kosten, Darlehen und Stipendien

An öffentlichen Schulen werden 
keine Studiengebühren erho-
ben. Es wird lediglich eine 
Versicherungsgebühr von etwa 50-150 
MAD pro SchülerIn und Jahr erhoben. 
Das Ministerium kann von Fall. zu Fall 
Stipendien gewähren.
• Ministerium für nationale Bildung   

35, Av. Ibn Sina B.P.707 Agdal 
10000 Rabat   
Tel: 05.37.68.20.00   
Fax: 05.37.77.80.28  

Zugang zu Stipendien und/
oder Darlehen zur Deckung der 
Studiengebühren 

Nach dem Abschluss der Sekundarschule 
haben viele Studenten Anspruch 
auf Darlehen zur Finanzierung ihres 
Studiums, entweder an privaten 
Einrichtungen in Marokko oder im 
Ausland.  Jede Bank hat ihre eigenen 
Bedingungen und Konditionen.   Der 
Zentrale Garantiefonds (CCG) verwaltet 
den Fonds “Enseignement Plus”, der 

für die Bankdarlehen bürgt, die den an 
privaten Hochschuleinrichtungen ein-
geschriebenen Studenten angeboten 
werden.  Sie können einen Höchstbetrag 
von 250 000 MAD erhalten. Davon 
werden 50 000 MAD pro Jahr (5 Jahre) 
und eine aufgeschobene Rückzahlung 
nach 6 Jahren gewährt. Die Bedingungen 
variieren je nach Bank, in der Regel sind 
sie wie folgt:  
• Alter zwischen 18 und 25 Jahren  
• Gültige Anmeldung oder eine 

Anmeldebescheinigung  

Erforderliche Dokumente:  
• Kopie des Personalausweises des 

Begünstigten  
• Meldebescheinigung
• Adressnachweis (Strom- oder 

Te le fonabrechnung oder 
Wohnsitzbescheinigung...)  

• Nachweis über die Einschreibe-
gebühren und Studiengebühren

Belege für die Bürgschaf t 
ArbeitnehmerInnen: 
• Gehalts- und Arbeitsbescheinigung
• die letzten drei Gehalts-

abrechnungen und die letzten drei 
Kontoauszüge

BeamtInnen: 
• Verpflichtungserklärung oder 

Gehaltsbescheinigung und die letz-
ten drei Kontoauszüge

RentnerInnen: 
• Rentenbescheinigung und die letz-

ten drei Kontoauszüge

FreiberuflerInnen:  Kopie des 
Berufsausweises, die letzten sechs 
Kontoauszüge und die letzte Bilanz.  

Gewerbetreibende: 
• RC-Kopie, die letzten sechs 

Kontoauszüge und die letzte Bilanz.  
• Kopie ID Deposit
  
Anerkennung und Überprüfung aus-
ländischer Diplome  

Marokkanische BürgerInnen mit aus-
ländischen Abschlüssen, die eine 
Gleichwertigkeit anstreben, müssen 
sich bezüglich des Verfahrens an das 
Ministerium für nationale Bildung, 
Hochschulbildung, Personalausbildung 
und wissenschaftliche Forschung 
wenden. Die folgenden Dokumente 
können in Form von beglaubigten 
Kopien angefordert werden, die bei 
Bedarf übersetzt werden müssen:

• zwei Kopien des Lebenslaufs (CV)
• zwei Kopien des Zeugnisses
• zwei Kopien des Schulabschlusses 

oder eines gleichwertigen 
Abschlusses, falls zutreffend,  

• ein offizielles Zeugnis der Schule/
Einrichtung, die das Diplom aus-
gestellt hat
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Allgemeine Situation von Kindern und 
Kleinkindern

Die Kinder in Marokko machen im 
Jahr 2022 fast ein Drittel (31,5 %) der 
marokkanischen Bevölkerung aus. Die 
Analyse der Situation der Kinderrechte 
in Marokko zeigt einen stetigen 
Fortschritt. Zum Beispiel in Bezug auf 
die Verringerung der Kindersterblichkeit 
im Jahr 2022 war 16,866 Todesfälle pro 
1000 Lebendgeburten, ein Rückgang 
von 4,08% gegenüber 2020. Allerdings 
gibt es Ungleichheiten beim Zugang zur 
Schwangerenvorsorge, wobei Haushalte, 
die in ländlichen Gebieten leben, ben-
achteiligt sind. Die beiden wichtigsten 
Krankenversicherungssysteme in 
Marokko fördern den Zugang von 
Kindern zu Gesundheitseinrichtungen. 
Im Bereich der Bildung hat Marokko 
erhebliche Anstrengungen unter-
nommen, um den Zugang zur 
Grundschulbildung zu erleichtern. Die 
Regierung hat ein echtes Interesse daran 
gezeigt, die Herausforderungen für 
Kinder im Bildungsbereich zu bewältigen.  
 
Das Bildungsbudget wurde zwischen 
2022 und 2023 von 62,5 auf 69 
Milliarden Dirhams erhöht. Davon 
sind 1,41 Milliarden Dirhams für die 
Vorschulbildung vorgesehen. Im Jahr 
2022 wurden 1,6 Milliarden Dirhams für 
das TAYSSIR-Programm bereitgestellt, 
das 2,3 Millionen Kindern zugute kommt, 
und 322 Millionen Dirhams für die königli-
che Initiative “Eine Million Schultaschen”, 
die sich an 4,6 Millionen Kinder richtet, um 
das Problem der Schulabbrecherquote 
zu lösen. Darüber hinaus wurden im 
Rahmen des DAAM-Programms (Aide 
Directe aux veuves en situation de 
précarité ayant des enfants orphelins 

à charge) 900 Millionen Dirham zur 
Unterstützung von 126.460 Witwen und 
214.000 Waisenkindern bereitgestellt.  
Vor dem Hintergrund der stagnierenden 
Einschulungszahlen im Vorschulbereich 
und der hohen Schulabbrecherquote 
(9,7 % in der Sekundarstufe und 7,4 % in 
der Oberstufe) hat Marokko eine natio-
nale Bildungsreform auf der Grundlage 
eines Konsultationsprozesses einge-
leitet. Die Reform konzentriert sich auf 
drei Schlüsselaspekte: den Lernenden, 
den LehrerInnen und die Schule; sie 
zielt darauf ab, die Grundfertigkeiten 
neu zu gewichten, die Qualität zu ver-
bessern, die Zahl der Schulabbrecher 
zu verringern und das bürger-
schaftliche Engagement zu fördern. 
 
 
(Nicht-)staatliche Akteure, die sich mit 
dem Wohlergehen und den Rechten 
von Kindern befassen

Die wichtigsten internationalen 
Organisationen, die sich mit der 
Problematik der Kinder in Marokko 
befassen, sind UNICEF und IOM. UNICEF 
setzt sich sowohl für die Umsetzung 
des Internationalen Übereinkommens 
über die Rechte des Kindes ein, um die 
Gleichheit aller Kinder, die Opfer von 
Diskriminierung sind, zu gewährleis-
ten, als auch für die Verwirklichung 
der Ziele der nachhaltigen Entwicklung.  
Infolgedessen arbeitet UNICEF an fol-
genden Aspekten Schutz und soziale 
Eingliederung von Kindern, Überleben 
von Kindern, Bildung, Notfälle 
und humanitäre Maßnahmen. Die 
Internationale Organisation für Migration 
(IOM) hat verschiedene Projekte 
durchgeführt. Sie arbeitet hauptsäch-
lich im Bereich des Schutzes von 

unbegleiteten Migrantenkindern, und 
zwar im Rahmen von Partnerschaften 
mit Organisationen der Zivilgesellschaft, 
die sich mit demselben Thema befassen.  
 
In Marokko gibt es eine große Anzahl 
von Nichtregierungsorganisationen, die 
sich mit dem Wohl von Kindern befas-
sen, die wichtigste ist Bayti mit Sitz in 
Casablanca. Diese NRO unterstützt 
jedes Kind bei der Entwicklung und 
Umsetzung seines Lebensplans. Sie 
kümmert sich auch um Kinder in schwi-
erigen Situationen und bietet ihnen ein 
breites Spektrum an pädagogischer, 
erzieherischer, freizeitbezogener, 
psychosozialer und administrativer (ziv-
ilrechtlicher) Unterstützung. Das Ziel 
des Vereins “Don’t touch my child” ist 
der Schutz von Kindern, die Wahrung 
ihrer Rechte und der Kampf gegen 
jede Art von sexuellem Missbrauch 
oder Ausbeutung, insbesondere gegen 
sexuelle Übergriffe. Die NRO hat es 
sich zur Aufgabe gemacht, Pädophilie, 
Inzest, Ausbeutung in Netzwerken 
und alle Formen der Misshandlung 
von Kindern in Marokko zu bekämpfen.  
 “SOS-Dörfer” ist ein Verein, dessen 
Ziel die langfristige Betreuung von 
Kindern in gefährdeten Situationen ist. 
 
Staatliche Einrichtungen, die sich um 
das Wohlergehen und die Rechte von 
Kindern kümmern

In Marokko gibt es auch öffentliche 
Einrichtungen, die sich für den Schutz von 
Kindern einsetzen. Diese Einrichtungen 
kümmern sich um Kinder, die Opfer von 
Gewalt geworden sind, verweisen sie an 
spezielle Fachkräfte und bestehende 
Aufnahmestrukturen, bieten mediz-
inische, juristische, psychologische und 

soziale Hilfe an, beurteilen und überwa-
chen die Betreuung der Kinder in ihren 
Familien oder in Zentren... und so weiter. 
Im Rahmen des Schutzes der Rechte 
von Kindern führt das Ministerium für 
Solidarität mit Frauen, Familie und soziale 
Entwicklung mehrere Programme durch. 
Diese zielen auf den Schutz der Kinder 
ab, indem sie die Initiativen der in diesem 
Bereich tätigen Verbände unterstüt-
zen, die Qualität der Betreuung der 
Sozialschutzeinrichtungen verbessern 
und die Kapazitäten der verschiedenen 
Akteure ausbauen. 

 
Die Hauptziele dieser Kinder-
schutzeinheiten sind: 
1. Not fa l lschut z :  Aufnahme 

und Anhören von Kindern 
in schwierigen Situationen.  
Weiterleitung an andere Akteure 
in der Dienstleistungskette  
Psychomedizinische, rechtliche und 
soziale Unterstützung für Kinder, die 
Opfer von Gewalt geworden sind.  
Überwachung und Bewertung von 
Kinderbetreuungsdiensten

2. Die Prävention: Sensibilisierung und 
Förderung der Rechte von Kindern.  
Beitrag zur Umsetzung von 
Programmen und Aktivitäten zur 
Förderung der Rechte von Kindern 
auf lokaler Ebene

3. Überwachung auf lokaler Ebene: 
Sammlung und Analyse von 
Daten über Kinder, die Opfer 
von Gewalt geworden sind.  
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International Organization for 
Migration (IOM)
UN-Agentur für Migration
11rue Aït Ourir, pinède Souissi
05.37.65.28.81 
iomrabat@iom.int 
https://morocco.iom.int
 

UNICEF
UN-Kinderhilfswerk
13 bis, rue Jaafar Saddik, agdal, 
Rabat
05.37.67.56.96 
rabat@unicef.org
www.unicef.org

United Nations High 
Commissioner for Refugees 
(UNHCR)
UN-Flüchtlingswerk
10, avenue Mehdi Ben Barka, 
Souissi, Rabat
05.37.75.79.92
morra@unhcr.org 
www.unhcr.org

Caritas
Hilfsorganisation
PO Box 258, RP 10 001, Rabat
05 37 26 38 04
caritas.rabat@gmail.com 
http://www.dioceserabat.org/
 

Association Thissaghnasse 
pour la culture et le dévelop-
pement (Asticude)
Kultur, Bildung, Menschenrechte
165, boulevard Tanger/Nador, 
Maroc
05.36.60.45.41
asticudecontact@gmail.com

PNUD
Hilfsorganisation
13, avenue Ahmed Balafrej, 
Rabat
05.37.63.30.90
www.ma.undp.org

ANAPEC 
Arbeitsagentur
Rue Jabal El Ayachi, Rabat
05.37.77.45.92
econtact@anapec.org
www.anapec.org

FOGALOGE
Fonds für Arbeitende
CCG, centre d’affaires, boule-
vard Arriad, Hay riad, Rabat, 
BP 2031
05.37.71.68.68
www.ccg.ma/fr/votre-projet/
fogaloge

FOGARIM
Fonds für Personen mit niedri-
gem Einkommen
CCG, centre d’affaires, boule-
vard Arriad, Hay riad, Rabat, 
BP 2031 
05.37.71.68.68 
www.ccg.ma/fr/votre-projet/
fogarim

OFPPT/ISTA
Bildung
Avenue Allal fassi, Hay Riad 
Rabat
05.37.71.17.80
http://www.ofppt.ma/
This structure is present in 
many cities.
econtact@anapec.org
www.anapec.org

Association Maroc solidarité 
médico-sociale (MS2)
Hilfsorganisation
60 Avenue HASSAN II, Oujda.
06 69 58 21 94

INSAF
Unterstützung alleinerziehender 
Mütter 
5 rue Casablanca, 20 350 
05.22.90.74.30
www.insaf.ma

Humanity & inclusion (HI)
Hilfsorganisation
3 Boulevard Idriss Elharti, Cité 
OLM, Souissi II, 10020 Rabat
https://hi.org/fr/pays/maroc

Bayti
Hilfsorganisation
Km 12,5 Ancienne Route de 
Rabat, Sidi Bernoussi, 20610 
Casablanca, Morocco
+212 522 75 69 65
contact@association-bayti,ma
60 Avenue HASSAN II, Oujda.
06 69 58 21 94

Entraide Nationale (EN)
Armutsbekämpfung
Rue Dayet Erroumi – RABAT
05 37 77 24 55
www.entraide.ma/

Kontakte



Maßnahmen vor einer Rückkehr 
• Unterlagen: Alle Unterlagen 

rund um den Auslandsaufenthalt 
müssen mitgebracht werden. Dazu 
gehören: Dokumente über den 
sozialen und beruflichen Status, 
Diplome/Zeugnisse und beglaub-
igte Kopien, Krankenakten und 
ärztliche Berichte, Praktikums- und 
Arbeitszeugnisse, Führerschein

• Vor Reiseantritt: Bitte beachten 
Sie, dass es am Flughafen 
keinen besonderen Service für 
Rückkehrende gibt.

• Gesundheit: Bei medizinischen 
Beschwerden reichen Sie Ihre 
medizinischen Unterlagen bitte 
vorab bei der Empfangsvertretung 
ein.

• Unterkunft: Informationen zu 
vorübergehenden Unterkünften 
in der Nähe finden Sie auf den fol-
genden Websites: www.booking.
com, www.airbnb.fr

Maßnahmen nach einer Rückkehr
• Finanzielle Unterstützung: Im 

Falle einer Unterstützung durch 
ein Reintegrationsprogramm 
wenden Sie sich an IOM 
Rabat und bitten Sie um erste 
finanzielle Unterstützung zur 
Deckung der anfänglichen Kosten 
(vorübergehende Unterkunft, 
Essen usw.) oder wenden Sie sich 
an die Büros in Oujda, Casablanca, 
Khouribga und El Kelaa von 
Sraghna Falls benötigt.

• Personalausweis: Die CIN 
(National Identif ication Card) 
kann beim CNIE-Dienst auf 
der zuständigen Polizeistation 
angefordert werden https://www.
cnie.ma/

• Rente: Wenn Sie Anspruch auf eine 
Rentenzahlung haben, reichen Sie 
unter https://www.cnie.ma/ einen 
Antrag auf CNSS-Rente ein.

• Arbeit und Unterkunft: Nehmen 
Sie Kontakt auf und melden Sie 
sich bei den Agenturen für Arbeit 
und Unterkunft an. Zum Beispiel 
unter: www.anapec.org und www.
avito.ma

• Versicherung: Wenn Sie Anspruch 
auf die Krankenversicherung 
RAMED haben, registrieren Sie 
sich auf der folgenden Website: 
www.ramed.ma
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www.ReturningfromGermany.de
Erfahren Sie mehr unter: Hier scannen:


